
 

Allgemeine Vertragsbedingungen und Regelungen zur Haftung  
 
I. Zahlungsmodalitäten – Veranstaltungen 

1. Nach Vertragsabschluss erhält die Vertragspartnerin/der Vertragspartner (im Nachfolgenden Kunde genannt) vom Fachwerk im 
Eulengarten eine Vorabrechnung auf die vereinbarten Leistungen. Die Zahlung erfolgt zur garantierten Absicherung der zugehörigen 
Reservierung. 

2. Alle Rechnungen sind ohne Abzug innerhalb der genannten Frist zur Zahlung fällig. Bei Überschreitung der vorgenannten Zahlungsfrist 
kommt der Kunde in Verzug, ohne, dass es einer Mahnung bedarf.  

II. Stornierungsbedingungen 
1. Komplettstornierungen der Leistung sind kostenfrei möglich bis 8 Wochen vor Leistungserbringungstermin (Veranstaltung). 
2. Bei einer Stornierung 56 – 20 Tage vor Veranstaltung werden 40% der u. I.1. genannten Summe berechnet bzw. von der Depositzahlung 

einbehalten. 
3. Bei einer Stornierung 19 – 10 Tage vor Veranstaltung werden 85% der u. I.1. genannten Summe berechnet bzw. von der Depositzahlung 

einbehalten.  
4. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen festgestellten Forderung gegenüber einer Forderung des Fachwerks im 

Eulengarten aufrechnen oder Zurückbehaltungsrechte geltend machen. 
III. Mindestteilnehmerzahl, Änderung der Teilnehmerzahl und der Veranstaltungszeit 

1. Eine Änderung der Teilnehmerzahl ist bis 4 Tage vor Veranstaltungsbeginn um max. 20% möglich. 
2. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt in jedem Fall 8 Personen bei Kochkursen und 15 Personen bei Menüs oder Büffets. Wird diese 

Personenanzahl dennoch unterschritten, ist das Fachwerk berechtigt, seine Leistungen gegenüber dem Kunden auf der Basis von 8 
Personen bei Kochkursen bzw. 15 Personen bei Menüs oder Büffets zu berechnen. 

3. Erhöht sich die Anzahl der Gäste, so ist das Fachwerk im Eulengarten berechtigt, gegenüber dem Kunden auf Basis der erhöhten Anzahl 
der Gäste abzurechnen. 

4. Die reguläre Veranstaltungsdauer für Kochkurse beträgt 5,0 Stunden, für Hofküche-Kurse 6,5 Stunden. Für Essen mit Büffet oder Menü 
beträgt die kalkulierte Veranstaltungsdauer 6,0 Stunden. Bei allen Veranstaltungen, die ihr jeweiliges Zeitbudget überschreiten, 
berechnet das Fachwerk pro Stunde jeweils eine Servicekraft à 25,00 Euro brutto.  

5. Plant der Vertragspartner eine über die reguläre Veranstaltungsdauer hinausgehende Veranstaltungszeit, so muss diese spätestens bei 
Abschluss der Buchung mitgeteilt werden. Die Überschreitung der Veranstaltungsdauer wird gemäß III.4. in Rechnung gestellt. 

 
Haftungsausschluss 
I Haftung 

1. Die Nutzung der Räumlichkeiten sowie die Teilnahme an Kochkursen im Fachwerk im Eulengarten erfolgt auf eigene Gefahr des Kunden.  
2. Das Fachwerk im Eulengarten übernimmt keine Haftung für Handlungen des Kunden oder Dritter, soweit diese dem 

Verantwortungsbereich des Kunden zuzuordnen sind. 
3. Das Fachwerk im Eulengarten haftet nach den folgenden Regeln:  

a) Die Haftung des Fachwerks im Eulengarten gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere Ansprüche aus der Verletzung von 
vertraglichen Haupt- und Nebenpflichten, unerlaubter Handlung sowie sonstiger deliktischer Haftung ist ausgeschlossen, soweit die 
Haftung nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit begründet ist. 
b) Insbesondere ist die Haftung des Fachwerks im Eulengarten – es sei denn es liegen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor – in 
folgenden Fällen ausgeschlossen: 

• Unsachgemäßes Verhalten im Rahmen der Aktivität 
• Verstöße gegen Sicherheits- und Nutzungshinweise 
• Teilnahme an der Aktivität unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder reaktionsmindernden Medikamenten 
•Teilnahme trotz gesundheitlicher Vorbelastung wie beispielsweise Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten 

c) Soweit eine Haftungsübernahme erfolgt, ist diese auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
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